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Kapitel 1

Einleitung

§ 1 Einführung, Ziel und Gang der Untersuchung

I. Einführung in die Problemstellung

Der frühere Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm soll einmal gesagt ha-
ben: „Nichts ist wichtiger für die Behinderten, als durch ihrer Hände Arbeit zum
eigenen Lebensunterhalt beizutragen“.1 Diese simpel anmutende Äußerung un-
terstreicht nicht nur die elementare Bedeutung der Beschäftigung behinderter
Menschen für deren Selbstverständnis, sondern veranschaulicht zugleich die Ziel-
richtung der heutigen Behindertenpolitik in Deutschland. Neben den rein volks-
wirtschaftlichen und finanzpolitischen Beweggründen, dient eine dauerhafte In-
tegration behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt auch der Stärkung des
Selbstvertrauens und schafft damit die Grundlage für eine selbstbestimmte und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.2

1. Sonderstellung der schwerbehinderten Menschen im Arbeitsleben

Die Integration behinderter Menschen in die Arbeitswelt ist insofern ein
durchaus erstrebenswertes Ziel. Gleichwohl ist sie aus heutiger Sicht zumeist
mehr Wunschvorstellung und Vision als von Tatsachen getragene Wirklichkeit.
Schließlich ist der Weg hin zu einer umfassenden und permanenten Einbindung
behinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt mit zahlreichen Hürden
und Hindernissen gepflastert und muss für jeden zu Beschäftigenden neu und
individuell beschritten werden. Die Gründe für die Schwierigkeiten bei der Ar-
beitsmarktintegration insbesondere schwerbehinderter3 Menschen sind dabei äu-
ßerst facettenreich. Zum Spektrum der Ursachen gehören die Sorgen vor Kosten
durch individuellen Arbeitsplatzanpassungsbedarf, die Komplexität und Unüber-

1 Zitiert nach https:/ /www.polizei-nrw.de/hsv/stepone/data/downloads/0b/03/00/zi
tate-gesammelte-werke.pdf – abgerufen am 15.08.2011.

2 Bericht der Bundesregierung über die Lage behinderter Menschen und die Ent-
wicklung ihrer Teilhabe, BT-Drs. 15/4575, S. 66. Vgl. auch Regenspurger, ZfPR 1998,
146, 146.

3 Siehe zum Begriff der Schwerbehinderung in Abgrenzung zum Begriff der Behin-
derung unten § 3 IV. 2. a).



sichtlichkeit der Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten4, Unsicherheiten hin-
sichtlich der Einschränkungen in der Flexibilität der Einsetzbarkeit schwerbehin-
derter Menschen, ungenaue Kenntnisse der rechtlichen Privilegierung bei Urlaub,
Mehrarbeit und Kündigungsschutz5 und nicht zuletzt auch die nach wie vor bei
vielen Bürgern ausgeprägte Voreingenommenheit gegenüber Menschen mit Be-
hinderungen.6

2. Die Schwerbehindertenvertretung in der betrieblichen Praxis

Selbstverständlich lassen sich nicht sämtliche dieser Hemmnisse abbauen oder
überwinden. In der betrieblichen Praxis ist jedoch viel dadurch zu erreichen, dass
Barrieren in den Köpfen durch gezielte innerbetriebliche Kommunikation abge-
baut und zugleich tatsächliche Lösungsmöglichkeiten für auftretende Probleme
aufgezeigt werden.7 Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber mit dem „Vertrau-
ensmann der Schwerbeschädigten“ – dem Vorgänger der heutigen Schwerbehin-
dertenvertretung – in den Betrieben bereits frühzeitig eine besondere Interessen-
vertretung etabliert. Diese führt entgegen der öffentlichen Wahrnehmung8 kein
Schattendasein. Empirisch abgesicherten Hochrechnungen zufolge existieren in
Deutschland weit mehr als 10.000 Schwerbehindertenvertretungen, wobei ein
Wert zwischen 14.000 und 20.000 Vertretungen als realistisch eingeschätzt wird.9

Die Schwerbehindertenvertretung stellt damit eine inzwischen in der deutschen
Arbeitswelt fest verankerte Institution dar.

a) Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

Diese hat sich als spezifische Interessenvertretung für die besonderen Belange
der beschäftigten schwerbehinderten Menschen einzusetzen und dadurch den
innerbetrieblichen Integrationsprozess voranzutreiben. Dabei zählt § 95 Abs. 1
Satz 1 SGB IX neben der Förderung der Eingliederung an sich auch die Vertre-
tung der besonderen Interessen schwerbehinderter Beschäftigter sowie die indivi-
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4 Vgl. Wilmerstadt/Schell, BArbBl. 2000, 5, 7.
5 Vgl. Gravenhorst, NZA 2005, 803, 803. Vgl. auch Bauer/Powietzka, NZA-RR

2004, 505, 514 f.
6 Vgl. allgemein zum Vorurteilsproblem: Grüber, Zusammen leben ohne Barrieren,

S. 28; Schimanski, BehR 2002, 121, 121; Splanemann, AiB 2002, 404, 406. Vgl. auch
Jakubik, BehR 1982, 30, 30.

7 Vgl. Jakubik, BehR 1982, 30, 30 ff. und Regenspurger, ZfPR 1998, 146, 146 f.
Vgl. auch Grüber, Zusammen leben ohne Barrieren, S. 28.

8 Vgl. Schmidt, Schwerbehindertenvertretung, S. 2. Vgl. auch die bei Fuhlrott/Balu-
puri-Beckmann, ArbRAktuell 2012, 267 gewählte, insoweit bezeichnende Aufsatz-Über-
schrift: „Die Schwerbehindertenvertretung – das unbekannte Wesen?“

9 Ausführlich dazu Kohte/Igl/Welti, Betriebliche Teilhabe (schwer-)behinderter Men-
schen am Arbeitsleben nach dem SGB IX, Kapitel D. II. und III. (demnächst im No-
mos-Verlag).



duelle Beratung10 und Unterstützung betroffener Personen zu den zentralen Auf-
gaben der Schwerbehindertenvertretung. Im Rahmen dessen hat sie Anregungen
und Beschwerden von Beschäftigten aufzugreifen und sich um Abhilfe zu bemü-
hen. Gleichzeitig hat sie aber auch bei zuständigen Stellen etwaige, schwerbehin-
derten Menschen dienende Maßnahmen zu beantragen und dadurch deren be-
triebliche Integration zu flankieren. Unabhängig davon hat sie die Einhaltung der
zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Vorschriften durch den Arbeit-
geber zu überwachen.11 Die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind da-
mit äußerst vielfältig und decken eine Spannbreite von sensibler Werbung um
Verständnis12 über Aufklärung13 und die Vermittlung geeigneter Instrumente und
Fördermittel bis hin zur konsequenten, auch konfrontativen Durchsetzung der
Rechte der Gruppe der behinderten Beschäftigten ab. Zur Erfüllung dieser Auf-
gaben ist die Schwerbehindertenvertretung gegenüber dem Arbeitgeber mit um-
fassenden Unterrichtungs- und Anhörungsrechten ausgestattet, die im arbeitsge-
richtlichen Beschlussverfahren eigenständig durchsetzbar sind.14 Gleichzeitig ist
die Aufgabenerfüllung auch durch Freistellungs-, Ausstattungs- und Schulungs-
ansprüche der Vertrauensperson abgesichert, die ihr die nötigen Möglichkeiten
und Kenntnisse für die praktische Durchführung ihrer Aufgaben verschaffen.

b) Stellung im Geflecht der betrieblichen Interessenvertretungen

Bereits bei der Errichtung des Vertrauensmanns der Schwerbeschädigten im
Jahre 1920 ging der Gesetzgeber davon aus, dass die Schwerbehindertenvertre-
tung von anderen betrieblichen Interessenvertretungsorganen, insbesondere im
Verhältnis zu den seinerzeit ebenfalls neu errichteten Betriebsräten eigenständig
und unabhängig sei.15 Diese Eigenständigkeit wird durch die eingeräumten origi-
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10 Vgl. zu dieser zentralen auch psychologisch nötigen Unterstützung: Jakubik, BehR
1989, 76, 76 ff. und Jakubik, BehR 1982, 30, 30 ff. Vgl. auch Splanemann, AiB 2002,
404, 405.

11 Vgl. Fuhlrott/Balupuri-Beckmann, ArbRAktuell 2012, 267; Müller-Wenner, in:
Müller-Wenner/Winkler, SGB IX, § 95 Rn. 7 f.; Ritz/F. Dopatka, in: Cramer/Fuchs/
Hirsch/Ritz, SGB IX, § 95 Rn. 7; Rudolph, AiB 2011, 193, 193.

12 Vgl. Jakubik, BehR 1982, 30, 30 ff.; Splanemann, AiB 2002, 404, 405.
13 Ausführlich dazu Jakubik, BehR 1982, 30, 30 ff.
14 Vgl. BAG vom 21.09.1989, 1 AZR 465/88, AP Nr. 1 zu § 25 SchwbG 1986; Dü-

well, in: Deinert/Neumann, Handbuch SGB IX, § 20 Rn. 11; Eichenhofer, ZTR 1994,
103, 104; Fuhlrott/Balupuri-Beckmann, ArbRAktuell 2012, 267; Pahlen, in: Neumann/
Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, § 95 Rn. 8.

15 Vgl. Barnewitz, Merkblatt für die Vertrauensmänner der Schwerbeschädigten,
S. 5 f.; Flatow, SchwerbeschädigtenG, § 11 Anm. 4. Vgl. auch Weigert, Schwerbeschä-
digtenG, § 11 Anm. 8; Weigert/Wölz, SchwerbeschädigtenG, § 11 Anm. 8, sowie Schnei-
der/Günther, SchwerbeschädigtenG, § 12 Vorbemerkung. Vgl. auch Drs. der National-
versammlung 1750, S. 1783 und Drs. der Nationalversammlung 2422, S. 2615, wonach
die ursprünglich zwingende Personalunion bewusst aufgehoben wurde.


